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Tagesordnungspunkt:

LVR-Netzwerk Kulturlandschaft mit den Biologischen Stationen im 
Rheinland; Sachstand 2021

Kenntnisnahme:

Der Sachstand zum LVR-Netzwerk Kulturlandschaft mit den Biologischen Stationen im 
Rheinland gemäß Vorlage Nr. 15/196 wird zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe: 032

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja

In Vertretung

K a r a b a i c



Zusammenfassung: 

I. Ausgangssituation 

Bei den 19 im LVR-Netzwerk Kulturlandschaft vertretenen Institutionen handelt es sich 
um die vom Land NRW als Biologische Stationen anerkannten Vereine. Die Zusammen-
arbeit im Netzwerk dient der Stärkung der Projektarbeit der Biologischen Stationen an 
der Schnittstelle von Kulturlandschaftspflege und Naturschutz. Sie trägt somit zur Er-
füllung der Aufgaben des LVR im Rahmen der allgemeinen landschaftlichen Kulturpflege 
nach § 5 der Landschaftsverbandsordnung bei. 

II. Sachstand 

Abgeschlossene Projekte und Fördervolumen: Seit Bestehen des LVR-Netzwerks Kul-
turlandschaft (2007) wurden insgesamt 13,75 Mio. Euro Fördergelder zur Verfügung 
gestellt. Bis zu Beginn des Jahres 2021 konnten damit insgesamt 154 Projekte mit ei-
nem Fördervolumen von rund 11,2 Mio. Euro bewilligt und erfolgreich abgeschlossen 
werden. Der Differenzbetrag in Höhe von knapp 2,5 Mio. Euro setzt sich zusammen aus 
der Verwendung von Mitteln für Verwaltungskosten sowie von bereits ausgezahlten 
Fördergeldern für aktuell laufende, mehrjährige Projekte (die damit noch nicht als er-
folgreich abgeschlossen gelten können). Anlage 1 zeigt eine Übersicht über die seit 
2007 erfolgreich abgeschlossenen Projekte. 

Laufende Projekte: 28 Projekte befinden sich aktuell in der Umsetzung. Von diesen 28 
Projekten werden 14 zum Ende dieses Jahres voraussichtlich abgeschlossen sein. 14 
Projekte werden auch nach 2021 noch weiterbearbeitet. Sie erhalten in diesem Jahr 
daher planmäßig eine weitere Tranche ausgezahlt (Anlage 2). 

Öffentlichkeitsarbeit: Kürzlich ist im Netzwerk der Pressespiegel 2020 (Anlage 3 der di-
gitalen Version der Vorlage) erschienen. Darüber hinaus fanden im Jahr 2020 im Netz-
werk 12 Pressetermine mit Hygienekonzepten oder alternativen (digitalen) Konzepten 
statt. 

Synergieeffekte: Synergieeffekte mit Dienststellen, Anwendungen oder weiteren LVR-
Netzwerken werden gesucht und nach Möglichkeit genutzt. Weitere Dienststellen wer-
den beteiligt und zurate gezogen, wenn ihre Belange betroffen sind. Bei inklusiven Pro-
jekten partizipieren immer wieder Schulen und Kliniken des LVR. Kooperationen mit 
den Rheinischen Naturparken werden nach den Grundsätzen des LVR-Netzwerks Kul-
turlandschaft bei der Auswahl der zur Förderung vorgeschlagenen Projekte bevorzugt 
berücksichtigt. 

LVR-Forum Naturschutz und Kulturlandschaft im Rheinland: Im Rahmen des LVR-Netz-
werks Kulturlandschaft werden jährlich zwei Fachforen unter dem Titel „LVR-Forum Na-
turschutz und Kulturlandschaft im Rheinland“ durchgeführt. Diese praxisnahe und kos-
tenfreie Veranstaltungsreihe ist stets gut besucht. Beide für das Jahr 2020 geplanten 
Foren mussten aufgrund der Corona-Pandemie entfallen. Am 12. Mai 2021 hat ein Fo-
rum erstmalig in digitaler Form stattgefunden. 

Schulungen: Die für 2020 angedachten Schulungen mussten in Absprache mit den Bio-
logischen Stationen aufgrund der pandemischen Situation entfallen. Für die Zukunft 
sind wieder Schulungen geplant. 

Steuerungstermine: 2020 wurden zur Qualitätssicherung sechs sogenannte Steue-
rungstermine durchgeführt. Bei diesen Terminen werden die Projekte in der Regel vor 
Ort begutachtet und es wird ihr Verlauf bewertet. Sollte es notwendig sein, werden in 
der Folge konkrete Steuerungsmaßnahmen durchgeführt. Auch 2021 haben bereits 
erste Steuerungstermine stattgefunden. 

Digitales Antragsverfahren: 
In Zusammenarbeit mit LVR-InfoKom wurde im Jahr 2019 ein rein digitales Antrags-
verfahren erarbeitet. Für die aktuelle Förderphase kam das digitale Verfahren bereits 
zur Anwendung. Die Erfahrungen mit dem neuen System sind positiv. 

Förderrichtlinien: 
Die Förderrichtlinien (Anlage 4) wurden für eine bessere Lesbarkeit und eine klarere 
Strukturierung redaktionell angepasst. Darüber hinaus erfolgte eine Aktualisierung ins-
besondere in Bezug auf das digitale Antragsverfahren. 
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Begründung Vorlage-Nr. 15/196: 
LVR-Netzwerk Kulturlandschaft mit den Biologischen Stationen im Rheinland; 
Sachstand 2020 

 

Diese Vorlage berührt Zielrichtung 4 (den inklusiven Sozialraum mitgestalten) des LVR 
Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, da bei Publikationen 
und Veranstaltungen immer die Belange der Barrierefreiheit mit bedacht werden. 

 

 

I. Ausgangssituation 

 

Bei den 19 im LVR-Netzwerk Kulturlandschaft vertretenen Institutionen handelt es sich 
um die vom Land NRW als Biologische Stationen anerkannten Vereine. Sie erhalten vom 
Land Fördermittel im Rahmen der „Förderrichtlinie Biologische Stationen“ (FöBS), haupt-
sächlich für die Naturschutzgebietsbetreuung, aber auch für die Erstellung von Pflegekon-
zepten, den Vertragsnaturschutz, für Artenschutzmaßnahmen (z.B. Krötenschutz), wis-
senschaftliche und beratende Aufgaben, floristische und faunistische Gutachten, Natur-
schutz und Umweltbildung sowie Fort- und Ausbildungen (z.B. Obstbaumschnitt). Nur 
eine im Sinne der FöBS anerkannte Biologische Station ist im LVR-Netzwerk Kulturland-
schaft antragsberechtigt. Die Zusammenarbeit im LVR-Netzwerk Kulturlandschaft dient 
der Stärkung der Projektarbeit der Biologischen Stationen an der Schnittstelle von Kultur-
landschaftspflege und Naturschutz. Dadurch erfüllt der LVR seine Aufgabe der allgemei-
nen landschaftlichen Kulturpflege nach § 5 der Landschaftsverbandsordnung.  

 

 

II. Sachstand 

 

Abgeschlossene Projekte und Fördervolumen: 
Seit Bestehen des LVR-Netzwerks Kulturlandschaft (gegründet 2007 als „Netzwerk Um-
welt“) wurden insgesamt 13,75 Mio. Euro Fördergelder zur Verfügung gestellt. 
Bis zu Beginn des Jahres 2021 konnten damit vorbehaltlich einzelner noch ausstehender 
Prüfungen der jeweiligen Verwendungsnachweise 154 Projekte mit einem Fördervolu-
men von knapp 11,2 Mio. Euro bewilligt und erfolgreich abgeschlossen werden. 
Anlage 1 zeigt eine Übersicht der abgeschlossenen Projekte. 

Der Differenzbetrag in Höhe von knapp 2,5 Mio. Euro setzt sich zusammen aus der Ver-
wendung von Mitteln für Verwaltungskosten sowie zum größeren Teil aus bereits ausge-
zahlten Fördermitteln für aktuell laufende, mehrjährige Projekte (die damit noch nicht als 
erfolgreich abgeschlossen gelten können). Die Verwaltungskosten beinhalteten eine Per-
sonalstelle zur Bearbeitung des Netzwerks, deren Finanzierung von 2007 bis 2015 aus 
dem Förderbudget gedeckt wurde. Seit 2015 ist eine Stelle zur Bearbeitung des Netz-
werks verstetigt und in den Stellenplan aufgenommen worden, weswegen das Förder-
budget seitdem hierdurch nicht mehr belastet wird. Des Weiteren beinhalten die Verwal-
tungskosten die Durchführung der Kooperationstreffen und der Foren (siehe im Folgen-
den), Öffentlichkeitsarbeit sowie Fortbildungen und Schulungen für die Mitarbeiter*innen 
der Biologischen Stationen. 

 

Laufende Projekte 
28 Projekte befinden sich aktuell in der Umsetzung. Von den 28 Projekten werden bei ei-
nem erfolgreichen Projektverlauf 14 zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. 
Die Mittelzuweisungen sind mit der letztjährig ausgezahlten Tranche vollständig erfolgt, 
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es werden keine weiteren Fördergelder ausgezahlt. Demnach wird das aktuell zur Verfü-
gung stehende Förderbudget durch diese 14 Projekte nicht belastet. 

Die übrigen 14 Projekte werden auch noch im nächsten Jahr oder darüber hinaus bear-
beitet werden. Daher erhalten sie in der diesjährigen Förderperiode ihre planmäßigen Zu-
wendungen. Die Gesamtsumme für die Fortsetzung der 14 laufenden Projekte be-
trägt 657.824,18 Euro. 

Mit diesem Vorgehen wird den politischen Beschlüssen der letzten Jahre zu den Förder-
vorschlägen im LVR-Netzwerk Kulturlandschaft entsprochen (vgl. Vorlagen Nr. 14/3297, 
14/2557 sowie 14/4131). 

Die Darstellung der neu beantragten und zur Förderung vorgeschlagenen Projekte erfolgt 
in der aktuellen Vorlage Nr. 15/197. 

 

Öffentlichkeitsarbeit: 
Der diesjährige Pressespiegel 2020 zum LVR-Netzwerk Kulturlandschaft (Anlage 3 der 
digitalen Version der Vorlage) enthält 94 Artikel. Der 4. Band der Broschüre zur öffent-
lichkeitswirksamen Darstellung der abgeschlossenen Projekte wird derzeit erarbeitet. 

Der Veranstaltungskalender 2021 ist in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie 
und der deshalb zahlreich entfallenden Veranstaltungen nicht erschienen. Den Biologi-
schen Stationen wurde aber die Möglichkeit offeriert, ihre stattfindenden Formate über 
die sonstigen Kanäle des LVR bekannt zu machen (insbesondere über die Internetseite).  

Einige der für das Jahr 2020 angedachten Pressetermine wurden aufgrund der Pandemie 
nicht durchgeführt. Durch die Erarbeitung und Beachtung von bzw. die Konzeptionierung 
alternativer (digitaler) Formate fanden dennoch 12 Pressetermine im Netzwerk statt. 
Vorbereitung und Durchführung erfolgten in Kooperation mit den Projektpartnern. Teil-
weise übernahmen dabei Mitglieder des Kulturausschusses die politische Repräsentanz 
aufseiten des LVR. Für das Jahr 2020 sind ebenfalls Pressetermine geplant oder bereits 
durchgeführt worden, wegen der aktuellen Pandemiesituation allerdings weiterhin in 
deutlich verringerter Anzahl. 

Der LVR-Internetauftritt zum Netzwerk mit den Biologischen Stationen (www.biostatio-
nen-rheinland.lvr.de) wird regelmäßig aktualisiert und optimiert. Auf diesen Seiten finden 
die Biologischen Stationen stets alle relevanten Informationen zum Förderverfahren so-
wie die benötigten Formulare zur Antrags- und Nachweiserstellung. Interessierte Bür-
ger*innen erhalten allgemeine Informationen zum LVR-Netzwerk Kulturlandschaft. Zu-
dem werden an dieser Stelle die geförderten Projekte kurz vorgestellt. 

 

Synergieeffekte: 
Synergieeffekte mit Dienststellen, Anwendungen oder weiteren LVR-Netzwerken werden 
gesucht und nach Möglichkeit genutzt. Die LVR-Anwendungen KuLaDig und Mediafi-
ler sind mittlerweile fest in die Arbeitsweisen der Biologischen Stationen inte-
griert. Der Austausch mit der LVR-Abteilung Digitales Kulturerbe ist daher rege. 

Weitere Dienststellen werden beteiligt und zurate gezogen, wenn ihre Belange betroffen 
sind (beispielsweise das LVR-ADR im Projekt 20/02 „Der Propsteigarten St. Pankratius – 
ein Mustergarten für Inklusion im Ortskern von Oberpleis“ der Biologischen Station im 
Rhein-Sieg-Kreis oder das LVR-Industriemuseum im Projekt 20/12 „Nachhaltig urbane 
Industrienatur nutzen“ der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet, siehe Anlage 2 
der Vorlage Nr. 14/4132). Bei inklusiven Projekten partizipieren immer wieder Schulen 
und Kliniken des LVR (beispielsweise die LVR-Irena Sendler Schule in Euskirchen im Pro-
jekt 20/04 „Gemeinsam für unsere Streuobstwiesen“ der Biologischen Station im Kreis 
Euskirchen). 

Kooperationen mit den rheinischen Naturparken werden nach den Grundsätzen im LVR-
Netzwerk Kulturlandschaft (abrufbar unter www.biostationen-rheinland.lvr.de 🡪 Koope-
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ration LVR) bei der Auswahl der zur Förderung vorgeschlagenen Projekte bevorzugt be-
rücksichtigt, sodass ebenfalls ein Austausch mit dem LVR-Arbeitskreis Rheinische 
Naturparke stattfindet, etwa im Projekt 20/14 „Stadt – Land – Fluss 2021“ der Biologi-
schen Station Krickenbecker Seen in Kooperation mit dem Naturpark Schwalm-Nette 
(siehe Vorlage Nr. 14/4132). 

 

LVR-Forum Naturschutz und Kulturlandschaft im Rheinland: 
Im Rahmen des LVR-Netzwerks Kulturlandschaft werden jährlich zwei Fachforen un-
ter dem Titel „LVR-Forum Naturschutz und Kulturlandschaft im Rheinland“ 
durchgeführt. Die LVR-Abteilung Kulturlandschaftspflege bereitet die Termine inhaltlich 
im Austausch mit den Biologischen Stationen vor und ist für die Organisation verantwort-
lich. Der Fokus liegt stets auf dem Praxisbezug der vorgestellten Themen. Die Zuhörer-
schaft besteht zum Großteil aus Fachpublikum, das ein berufliches Interesse mit den vor-
gestellten Themen verbindet. Darüber hinaus nehmen interessierte Bürger*innen und 
Student*innen teil, die ebenfalls explizit eingeladen sind. Diese praxisnahe und kos-
tenfreie Veranstaltungsreihe ist stets gut besucht. 
Die beiden für das Jahr 2020 geplanten Termine für das „LVR-Forum Naturschutz und 
Kulturlandschaft im Rheinland“ wurden aufgrund der pandemischen Situation abgesagt. 
Am 12. Mai 2021 wurde wieder ein Forum mit über 50 Teilnehmer*innen durchgeführt, 
erstmals in digitaler Form. Hierzu und zum für den Herbst 2021 geplanten Forum wird 
Näheres in der nächstjährigen Sachstandsvorlage berichtet. 
Im Vorfeld der Foren finden stets die Kooperationstreffen mit den Netzwerkpart-
nern statt. Diese Treffen dienen dem internen Austausch der Akteure untereinander. Zu 
den Netzwerktreffen sind auch die rheinischen Naturparke eingeladen. Trotz des Ausfalls 
der beiden Foren haben diese Termine in digitaler Form stattgefunden. 
 
Schulungen: 
In 2020 sind aufgrund der Pandemiesituation nach Rücksprache mit den Biologischen 
Stationen keine Schulungen durchgeführt worden. Für die Zukunft sind wieder Schulun-
gen geplant. 
 
Steuerungstermine: 
2019 wurden zur Qualitätssicherung sechs Steuerungstermine durchgeführt. Bei die-
sen Terminen werden die Projekte in der Regel vor Ort begutachtet und ihr Verlauf be-
wertet. Sollte es erforderlich sein, werden in der Folge konkrete Steuerungsmaßnahmen 
durchgeführt. Dabei kann es sich um eine Verlängerung der Laufzeit, eine Verschiebung 
von Finanzmitteln innerhalb der einzelnen Positionen, eine Anpassung der anvisierten 
Ziele etc. handeln. Zu betonen ist, dass die von der politischen Vertretung bewilligten 
Mittel für einzelne Projekte nicht erhöht werden. Es kann jedoch zu Rückzahlungen von 
Fördergeldern kommen (siehe hierzu auch Vorlage 15/197), wenn Ziele absehbar klar 
verfehlt oder Mittel nicht benötigt werden. Einen Steuerungstermin legt entweder der 
LVR fest oder die Biologische Station hat ihrerseits Gesprächs-/Abstimmungsbedarf. Hin-
tergründe für die Vereinbarung solcher Steuerungstermine ergeben sich auf Basis der re-
gelmäßigen Berichtspflichten, bei denen Probleme im Projektverlauf oder in der Projek-
tabwicklung erkennbar sind. Es können aber auch Steuerungstermine zwecks allgemeiner 
Überprüfung ohne erkennbare Probleme oder besonderen Anlass vereinbart werden. Im 
Jahr 2021 haben bereits erste Steuerungstermine stattgefunden. 
 
Digitales Antragsverfahren: 
In Zusammenarbeit mit LVR-InfoKom wurde im Jahr 2019 ein rein digitales Antrags-
verfahren erarbeitet. Für die aktuelle Förderphase kam das digitale Verfahren bereits 
zur Anwendung. Die gemachten Erfahrungen sind sowohl aufseiten der Biologischen 
Stationen als auch aufseiten des LVR positiv. Für die kommende Förderphase wird das 
System weiter verbessert. Die Entwicklungskosten in Höhe von knapp 20.000 € haben 
nicht das Förderbudget der Biologischen Stationen belastet, sondern wurden aus Sach-
mitteln der Abteilung 91.20 finanziert. 
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Förderrichtlinien: 
Die Förderrichtlinien (Anlage 4) wurden für eine bessere Lesbarkeit und eine klarere 
Strukturierung redaktionell angepasst. Darüber hinaus erfolgte eine Aktualisierung insbe-
sondere in Bezug auf das digitale Antragsverfahren. 
 
 
III. Vorschlag der Verwaltung 

Der Sachstand zum LVR-Netzwerk Kulturlandschaft mit den Biologischen Stationen im 
Rheinland gemäß Vorlage Nr. 15/196 wird zur Kenntnis genommen. 
 

 

In Vertretung 
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Nr.
Projekt-

Nr.
Biologische 

Station 
Kooperationspartner Projekttitel Gesamtförderung

1 07/01 Aachen Außerschulisches Lernen in der Kulturlandschaft am Beispiel der Streuobstwiesen 27.906,90 €
2 07/04 Bonn Rhein-Sieg Pilotprojekt "RegioSaatGut" 50.500,00 €
3 07/06 Düren Aachen, Euskirchen Kulturlandschaft erhalten, Hochstamm-Obstbäume pflegen und neu pflanzen 121.392,40 €
4 07/07 Euskirchen Aachen, Düren, Oberberg, Rhein-Sieg LIFE+ - Projekt: Wald-Wiesen-Täler 5.000,00 €
5 07/08 Kleve Wasserzentrum Wasmannshof 183.350,00 €

6 07/09 Niederrhein
Aussichtskanzel am Röhrichtsee im Naturschutzgebiet Kranenburger Bruch [ehem.: Aussichts- und Beobachtungsturm am 
Naturschutzgebiet Rindernsche Kolke]

39.500,00 €

7 07/10 Niederrhein Aufbau eines Ehrenamtlichen-Managements unter besonderer Berücksichtigung von Angeboten für behinderte Menschen 88.340,00 €
8 07/14 Krefeld Biotop-Patenschaft Niepkuhlen 40.000,00 €
9 07/16 Krickenbecker Seen Heidebeweidungsverbund in der Wankumer Heide 135.865,32 €
10 07/18 Krickenbecker Seen Wiederansiedlung der Rohrdommel (Botaurus stellaris) 79.000,00 €
11 07/19 Mittlere Wupper Der Apfelsaft fließt nicht weit vom Stamm 30.642,50 €

12 07/20 Mittlere Wupper Haus Bürgel
Natur entwickeln - Natur erleben auf der Bergischen Heideterrasse 
(Antrag zur Aufstockung 2010)

129.405,00 €

13 07/21 Neuss Hohlwege im Rhein-Kreis Neuss 28.450,00 €
14 07/22 Neuss Haus Bürgel Wiesenknopfwiesen, Knotenameisen und Ameisenbläulinge 17.600,00 €
15 07/23 Oberberg Mittlere Wupper, Haus Bürgel Förderung der Regionalvermarktung im Bergischen Land 50.738,80 €
16 07/24 Oberberg Naturpädagogik im nördlichen Oberbergischen Kreis 30.600,00 €
17 07/25 Rhein-Berg Der neue Weg - Schutz des Kulturlandschaftsraumes Obstwiese 30.000,00 €
18 07/27 Rhein-Sieg Ehemalige Weinberge und Streuobstwiesen im Siegtal 16.396,00 €
19 07/28 Haus Bürgel Entwicklung eines Gartenführers für den historischen Nutzgarten auf Haus Bürgel 6.000,00 €
20 07/29 Haus Bürgel Entwicklung von Unterrichts- und Arbeitsmaterial für Schulklassen und Gruppen zu Haus Bürgel mit historischem Nutzgarten 12.500,00 €

21 07/30 Wesel
Aachen, Düren, Krickenbecker Seen, Oberberg, 

Westl. Ruhrgebiet, Wildenrath, Gelderland, Kleve
Naturerlebnis und Umweltbildung - barrierefrei! Mit den Biologischen Stationen im Rheinland 198.928,00 €

22 07/31 Wesel Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes "Fort Blücher" 4.920,00 €
23 07/32 Westl. Ruhrgebiet Naturerlebnis für blinde Menschen 160.000,00 €
24 07/33 Westl. Ruhrgebiet Umwelt- und Naturschutzprojekt für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund 130.000,00 €
25 07/34 Haus Wildenrath Barrierefreie Naturschutzbildung mit Kopf, Herz und Hand 12.988,00 €
26 07/35 Haus Wildenrath In aller Munde - Kulturlebensraum Streuobstwiese 20.830,00 €

27 08/01 Aachen

Düren, Euskirchen, Haus Bürgel, Rhein-Kreis-
Neuss, Mittlere Wupper, Oberberg, Rhein-Berg, 

Rhein-Sieg, Westliches Ruhrgebiet, Haus 
Wildenrath, Krickenbecker Seen,  Wesel

Lokale Obstsorten im Rheinland - vom Aussterben bedroht 396.025,60 €

28 08/02 Bonn
Rhein-Sieg, Oberberg, Düren, Euskirchen, Neuss, 

Wesel
Vernetzung von Biostationen zur Ausweitung des RegioSaatGut-Projektes im Rheinland 75.000,00 €

29 08/03 Düren Bibermanagement im Einzugsgebiet der Rur 61.080,00 €
30 08/04 Gelderland Niederrhein vom Feinsten! Das Kendel- und Donkenland 9.800,00 €
31 08/06 Rhein-Berg Mittlere Wupper Der neue Weg: Schutz des Kulturlandschaftsraumes Obstwiese –Folgeantrag 53.780,40 €
32 08/07 Rhein-Sieg Aufzucht von Wiesenknopfpflanzen für Ameisenbläulinge 6.035,00 €
33 08/08 Rhein-Sieg Ergänzung ökologischer Trittsteine zu einem Ensemble (Netzwerk) in Swisttal-Vershoven 8.780,00 €
34 08/09 Wesel Familiengarten 58.000,00 €
35 08/10 Wesel Naturerlebnis an Europas Rheinradweg 5.000,00 €
36 09/01 Bonn Natur in der Kulturlandschaft 65.000,00 €
37 09/02 Düren Bonn, Euskirchen Feldvogelschutz in der Rheinischen Bördelandschaft – unter besonderer Berücksichtigung der Grauammer – 69.000,00 €
38 09/04 Euskirchen Infonetzwerk Gewässer 15.398,00 €
39 09/05 Gelderland Gemüsegarten St. Bernardin 55.700,00 €
40 09/06 Haus Bürgel Bürgeler Natur & Abenteuer-Auen (Folgeantrag von 07/29) 16.216,00 €
41 09/07 Haus Bürgel Bonn Erweiterungsantrag: Pilotprojekt RegioSaatGut 11.000,00 €
42 09/08 Haus Bürgel Mittlere Wupper, Rhein-Berg Regionaler Streuobstflyer 6.850,00 €
43 09/09 Kleve Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen am „Wasserzentrum Wahrsmannshof“ 12.800,00 €
44 09/10 Niederrhein Der Natur auf der Spur - Umweltbildungsangebote entlang der Grenzland-Draisine 22.000,00 €
45 09/11 Mittlere Wupper Flüsterwald – Erlebnisse in wertvoller Natur 124.193,60 €
46 09/12 Neuss Obstsortengarten Kloster Knechtsteden 17.100,00 €
47 09/13 Neuss Haus Bürgel Wiesenknopfwiesen, Knotenameisen und Ameisenbläulinge - Maßnahmen Urdenbacher Kämpe und Grimlinghausen 40.630,00 €
48 09/14 Neuss Dokumentation der Artenschutzbedeutung von Altbäumen im historischen Siedlungsraum 6.350,00 €
49 09/15 Oberberg Mittlere Wupper, Haus Bürgel Förderung der Regionalvermarktung im Bergischen Land - Folgeantrag 51.662,00 €
50 09/16 Oberberg Aachen, Düren, Kleve Naturerlebnis und Umweltbildung für alle 84.017,20 €

Anlage 1 zur Vorlage 15-196: Übersicht abgeschlossene Projekte des LVR-Netzwerks Kulturlandschaft (Stand Juli 2021 )



51 09/17 Oberberg Wasser und Region 23.260,00 €
52 09/19 Rhein-Berg Obstweg – Folgeantrag "Witzhelden" 31.212,00 €
53 09/22 Rhein-Sieg Trittsteinbiotope (Maare) bei Swisttal-Ollheim 15.000,00 €
54 09/24 Wesel „Fort Blücher“ Folgeantrag: Erhebung von Grundlagendaten 9.150,00 €

55 09/26
Westliches 
Ruhrgebiet

„Grenzenlos Natur erleben“– Barrierefrei im Grugapark – 258.737,02 €

56 09/27 Haus Wildenrath Rheinischer Obstsortengarten 553.159,00 €

57 10/02 Bonn
Düren, Haus Bürgel, Kleve, Neuss, Rhein-Sieg, 

Wesel
Modellprojekt: Kindheitswiesen - Einsaat von Initialflächen zur Wiederherstellung artenreicher Wiesen im Rheinland 243.000,00 €

58 10/03 Düren Charakterbäume der Kulturlandschaft 31.800,00 €
59 10/04 Düren Euskirchen, Bonn, Haus Wildenrath Erweitertes Bibermanagement im westlichen Rheinland 54.500,00 €
60 10/06 Euskirchen Infonetzwerk Gewässer - Folgeantrag Phase 2 16.398,00 €
61 10/07 Kleve Uedemerbruch - Naturschutz und Kulturgeschichte gemeinsam erleben und entwickeln 81.000,00 €
62 10/08 Niederrhein Visualisierung euregionaler Waldgeschichte 50.000,00 €
63 10/09 Niederrhein Natur beim Nachbarn erleben 84.331,96 €
64 10/10 Mittlere Wupper Oberberg, Haus Bürgel, Rhein-Berg Stadt Land Fluss 2011 -Tage der Rheinischen Landschaft- Bergische Kultur zwischen Wupper und Ruhr 104.324,00 €
65 10/11 Neuss Haus Bürgel Wiesenknopfwiesen, Knotenameisen und Ameisenbläulinge - Maßnahmen Urdenbacher Kämpe/Kirberger Loch/Zonser Grind 29.300,00 €
66 10/12 Rhein-Berg Der neue Weg: Schutz des Kulturlandschaftsraumes Obstwiese – Folgeantrag 50.000,00 €

67 10/13 Rhein-Sieg
Ursachenanalyse zum starken Rückgang des Dunklen Ameisen-Bläulings Maculinea nausithous am Eifelfuß (Rhein-Sieg Kreis): 
Kartierung der Wirtsameise Myrmica rubra

10.201,60 €

68 10/14 Rhein-Sieg Sanierung der Birnenallee zwischen Hennef-Söven und Hennef-Blankenbach 17.275,00 €
69 10/15 Wesel Schätze im Naturpark "Hohe Mark" - Natur und Kultur im Niederrheinischen Tiefland 48.339,20 €
70 10/16 Wesel (Krefeld) Niepkuhlenbiotoppaten - Folgeantrag 48.216,00 €

71 10/18
Westliches 
Ruhrgebiet

„Grenzenlos Natur erleben“– Barrierefrei im Grugapark – II. Bauabschnitt 94.459,10 €

72 11/01 Euskirchen Faszination Lebensraum Bergwiesen 4.860,00 €
73 11/02 Gelderland Parkanlage St. Bernardin - Naturerlebnis und Umweltbildung für alle 64.851,50 €
74 11/03 Kleve "Quartiere für bedrohte Tiere" Optimierung von Fledermausquartieren im Kreis Kleve 41.784,68 €
75 11/04 Mittlere Wupper Catch vour own cache 12.595,80 €
76 11/08 Oberberg Hecke, Hohlweg, Heimat - Kulturlandschaftsvermittlung analog und digital 68.660,00 €
77 11/09 Oberberg Biologische Stationen im Rheinland inklusiv - Menschen mit und ohne Behinderung in Umweltbildung und Naturschutz 224.478,62 €
78 11/10 Rhein-Berg Auf zu neuen Ufern - Umweltbildung und Amphibienschutz 67.284,00 €

79 11/11 Rhein-Sieg
Nachzucht des Großen Wiesenknopfes Sanguisorba officinalis als Nahrungspflanze für die Ameisen-Bläulinge Maculinea 
nausithous und M. teleius - Folgeantrag

9.888,00 €

80 11/12 Wesel Entdeckungsreisen in die Weseler Aue - Projektteil Didaktik 42.458,00 €
81 11/13 Wesel Wildgänse am Niederrhein …ein einzigartiges Naturerlebnis 19.100,00 €

82 11/14
Westliches 
Ruhrgebiet

Barrierefreie Natur- und Umweltbildung in der Voßgätters Mühle in Essen-Borbeck 25.000,00 €

83 12/01 Aachen                        Netzwerk Baumwarte und Streuobstwiesen 41.577,00 €
84 12/03 Bonn Bonn "Wilde Ecken" - Ruderalfluren und dörfliche Relikte in der Stadtlandschaft 38.000,00 €
85 12/04 Düren Aachen 1914 29.868,00 €
86 12/05 Kleve Gelderland, Niederrhein, Wesel Stadt Land Fluss 2013 -Tage der Rheinischen Landschaft-  Niederrhein 90.396,35 €
87 12/06 Kleve typisch Niederrhein - Kopfbäume - Baumgestalten 112.233,00 €
88 12/07 Krickenbecker Seen Der Biber kehrt zurück - Öffentlichkeitsarbeit und Biberberaternetz im Kreis Viersen 15.592,00 €
89 12/08 Mittlere Wupper Haus Bürgel, Leverkusen-Köln, Rhein-Berg Bergische Heideterrasse 18.422,70 €
90 12/10 Neuss Erfassung und Bewertung historischer Grünlandparzellen im Rheinland 12.930,00 €
91 12/11 Neuss Freilandexkursionen zur Artenvielfalt in der Rheinaue 6.416,00 €
92 12/14 Wesel Kulturlandschaft am Niederrhein 45.863,00 €
93 12/15 Westl. Ruhrgebiet Grenzenlos Natur erleben, barrierefrei im Grugaparks III. Bauabschnitt 99.660,00 €
94 12/16 Westl. Ruhrgebiet Lernen ohne Grenzen - Kooperation mit Schulen in benachteiligten Stadtquartieren 90.000,00 €
95 13/01 Euskirchen Alte Streuobstwiesen in Eifel und Börde-Inventur, Schutzkonzept 69.663,10 €
96 13/02 Gelderland Parkanlagen St. Bernardin-Umweltbildung für alle-Folgeantrag 30.331,50 €
97 13/04 Leverkusen-Köln Landschaft erleben im Kölner äußeren Grüngürtel 74.628,75 €
98 13/07 Mittlere Wupper Zu den Mauerbienen - erste Etage links, dritte Tür rechts 52.958,50 €
99 13/08 Neuss Quelle am Niederrhein-Biologie, Geologie und kulturelle Vielfalt 76.410,00 €
100 13/09 Oberberg Folgeantrag - "Hecke, Hohlweg, Heimat - Kulturlandschaftsvermittlung analog und digital" 74.162,25 €

101 13/10 Oberberg
Düren, Haus Bürgel, Haus Wildenrath, Kleve, 

Krickenbecker Seen, Leverkusen-Köln, Mittlere 
Wupper,  Niederrhein, Rhein-Berg

Naturerleben inklusiv 246.722,39 €

102 14/01 Kleve Verborgene Schätze inklusiv 450.559,70 €
103 14/03 Oberberg Rhein-Berg, NP Bergisches Land Naturschutz trifft Kulturlandschaft -HEUland- 127.026,05 €



104 14/04 Haus Bürgel Hohlwege-vergessene Landschaftselemente wieder entdecken 108.361,00 €
105 14/05 Niederrhein Ehrenamtliche Schutzgebietsbetreuung am unteren Niederhein 113.792,00 €
106 14/08 Wesel Natur erleben in der Stadt-ein Jahresverlauf im Krefelder Grün 22.931,90 €
107 14/12 Gelderland Natur erleben - natürlich ganz nah (Ein Maßnahmenpacket) 62.696,80 €
108 14/13 Westl. Ruhrgebiet Natur trifft Kunst 96.928,00 €
109 14/15 Neuss Natur am Jakobsweg 37.100,00 €
110 14/16 Rhein-Sieg-Kreis Eine runde Sache - Obstwiesenpädagogik an Schulen der Region Rhein-Sieg und in Bonn 96.677,68 €
111 14/18 Euskirchen Ackerterassen, Weinbergsmauern und Co. 297.578,67 €
112 14/19 Leverkusen - Köln Umsetzung: Landschaft erleben im äußeren Grüngürtel 2015 195.126,85 €

113 14/20 Bonn/Rhein-Erft
Neuss, Leverkusen-Köln, Rhein-Sieg Kreis, NP 

Rheinland
Stadt Land Fluss - Tage der Rheinischen Landschaft 2015: Die Ville 92.900,00 €

114 14/22 Krickenbecker Seen NP Schwalm-Nette Leichte Wege-Wandern mit und ohne Handycap 21.953,30 €
115 15/01 Düren Bonn/Rhein-Erft, Euskirchen Aktionsprogramm Streuobstwiese 112.633,32 €
116 15/03 Haus Bürgel Was(ser) erleben 37.438,16 €

117 15/08 Mittlere Wupper
Haus Bürgel, Rhein-Berg, Rhein-Sieg, Leverkusen-

Köln
Leitarten und Lebensräume der Bergischen Heideterrasse 22.771,91 €

118 15/13 Mittlere Wupper Apfel der Erkenntnis-aber wer kennt DEN Apfel? 34.542,34 €
119 15/18 Rhein-Berg KuLaCaching - Digitale Schatzsuche im Bergischen - 31.464,70 €

120 15/23 Krickenbecker Seen 
Untersuchung und Dokumentation der Entwicklung des Schürkesbachs (Kreis Kleve, Wankumer Heide) nach einer umfangreichen 
Renaturierung im Mittelaberuf 2012

10.309,69 €

121 15/25 Wesel Nisthilfen für den Steinkauz 38.497,75 €
122 16/01 NABU-Aachen Haus Wildenrath Biotopverbund im Westen - der Westwall 225.788,00 €
123 16/02 Gelderland Objekte der Kulturlandschaft in Geldern und Umgebung - Ein KuLaDig Projekt 30.864,80 €
124 16/03 SR Aachen Düren, NABU-Aachen, NP Nordeifel Stadt Land Fluss 2017 -Tage der Rheinischen Landschaft- Aachener Land 111.177,57 €
125 16/07 Krickenbecker Seen Kopfweidenkataster (Erhaltung eines Wahrzeichens für den Niederrhein) 34.554,56 €
126 16/11 Neuss Historisches Mauerwerk und Einfriedungen im Rhein-Kreis Neuss 26.450,00 €

127 16/16 Oberberg
StädteRegion Aachen, Haus Bürgel, Düren, Kleve, 
Leverkusen-Köln, Mittlere Wupper, Niederrhein, 

Krickenbecker Seen, Rhein-Berg, Haus Wildenrath
Freizeit und Lernen inklusiv gestalten - Natur für Alle 308.226,60 €

128 16/18 Neuss Inklusion im Obstsortengarten Kloster Knechtsteden - "Für alle erlebbar" - Teil 1 81.303,08 €
129 16/19 Bonn/Rhein-Erft Rhein-Sieg-Kreis, NP Rheinland Obstwiesen-Renaissance rund um die Ville 302.635,50 €
130 17/01 Düren StädteRegion Aachen Aktionsprogramm Streuobstwiese 29.552,60 €
131 17/02             Euskirchen Düren Bildungsoffensive Streuobst 161.032,00 €
132 17/03 Westl. Ruhrgebiet Kreuzkröten auf Zeche Carl-Funke 10.982,50 €
133 17/04 Westl. Ruhrgebiet Lernen ohne Grenzen- Integrativ, Inklusiv 134.974,48 €
134 17/05 Krickenbecker Seen Wandern mit und ohne Handicap 70.322,87 €
135 17/06 Mittlere Wupper Rhein-Berg, Oberberg Bergisches Saatgut für bergische Vielfalt 129.300,00 €
136 17/07 Wesel Altbäume auf historischem Grund 44.980,00 €
137 17/08 Gelderland Streuobstwiesen im Südkreis Kleve - erhalten, pflegen, optimeren 62.808,00 €
138 17/10 Haus Bürgel Naturcashes am neanderland STEIG 85.690,40 €
139 17/12 Leverkusen Köln Ehrenamtliche Schutzgebietsbetreuung 27.923,20 €
140 17/13 Oberberg Rhein-Berg, NP Bergisches Land Naturschutz trifft Kulturlandschaft - STEINland 89.429,49 €
141 17/14 Oberberg Rhein-Berg KuLa goes YouTube-Schüler erklären Kulturlandschaft 20.279,20 €
142 17/17 Niederrhein RAUS! 59.359,00 €
143 17/18 Rhein-Berg Mittlere Wupper, NP Bergisches Land Wir machen Kohle! 99.440,00 €
144 18/04 Rhein-Sieg-Kreis Bonn/Rhein-Erft Stadt - Land - Fluss 2019 111.844,80 €
145 18/06 Haus Bürgel Ehrenamt im Naturschutz stärken 36.878,40 €
146 18/08 Euskirchen Optimierung und Weiterentwicklung des LVR-Gewässerinfonetzwerks 10.754,77 €
147 18/09 Westl. Ruhrgebiet Rekonstruktion einer historischen Wiese (am Auberg in Mülheim an der Ruhr) 9.887,20 €
148 18/11 Niederrhein Initialisierung der Umweltbildung an der NABU-Naurschutzstation Niederrhein 77.314,21 €
149 19/07 Krickenbecker Seen Der Fischotter kehrt zurück - wir bereiten ihm den Weg 73.361,36 €

150 19/08 Krickenbecker Seen
Wiedervernässung eines historischen Röhrichts im FFH- und EU-Vogelschutzgebiet Krickenbecker Seen mit Wasser aus den 
Gräben von Schloss Krickenbeck

24.813,76 €

151 19/09 Westl. Ruhrgebiet Sozial-inklusiv-integrativ: Schul- und Kindergartenkinder als Naturbotschafter 30.590,80 €
152 19/10 Westl. Ruhrgebiet Ferienkids auf Ripshorst: Ein Experiment 8.195,00 €
153 19/11 Rhein-Berg Oberberg Auf den Spuren unserer Bergischen Kulturlandschaft 34.476,00 €
154 19/14 Haus Bürgel Ehrenamt im Naturschutz stärken 16.454,56 €

154 11.175.663,27 €Anzahl Projekte insgesamt 

Anmerkung zu den Projektnummern: Jeder Antrag erhält nach Eingang eine Projektnummer, unabhängig davon, ob er zur Förderung ausgewählt wird oder nicht. Die Nummern sind daher lückenhaft und nicht 



Nr. Biologische Station Kooperationspartner Projekttitel
Projektzeit-

raum

Förderung 2022 

(Auszahlung 2021)
Förderung 2023 Mittel insgesamt

18/12

Biologische Station im

Rhein-Kreis

Neuss

Biologische Stationen Wesel, Kleve, 

Niederrhein, Gelderland, Krickenbecker Seen

Quellen am Niederrhein Teil 2: Kleve, 

Wesel, Mönchengladbach
2019-2022 37.160,00 € 150.918,00 €

18/14
Biologische Station

Bonn / Rhein-Erft

Rhein-Erft-Kreis, Stadt Kerpen, Stadt Bergheim, 

Stadt Erftstadt
Blütenparadiese 2019-2022 12.044,00 € 64.846,40 €

19/01
Biologische Station

Bonn / Rhein-Erft
Amt für Stadtgrün der Bundesstadt Bonn Lebensstätte Friedhof 2020-2023 40.536,80 € 24.942,24 € 128.136,80 €

19/02
NABU-Naturschutzzentrum 

Gelderland

Ausbau und Sicherung des 

Streuobstwiesennetzwerks im Südkreis 

Kleve

2020-2022 48.436,00 € 154.058,00 €

19/05
NABU-Naturschutzstation

Aachen

Biologische Station Haus Wildenrath, Stadt 

Aachen, Kreis Heinsberg, Heimatverein 

Laurensberg, Eifelverein, Wasserverband Eifel-Rur

Biotopverbund im Westen - der 

Westwall (Phase 2)
2020-2022 72.776,00 € 241.456,00 €

19/09
Biologische Station

Westliches Ruhrgebiet

Schulen und Kindergärten in Oberhausen, 

Duisburg, Essen und Mülheim an der Ruhr

Sozial-inklusiv-integrativ: Schul- und 

Kindergartenkinder als 

Naturbotschafter

2020-2023 43.900,40 € 26.068,80 € 147.814,80 €

19/12
Biologische Station

Rhein-Berg

Biologische Stationen Oberberg, Leverkusen-

Köln, Neuss, Mittlere Wupper, Bergische 

Agentur für Kulturlandschaft

"Fit im Schnitt": Pflegen, Erhalten, 

Ernten - Obstbaumwartausbildung von 

Grevenbroich bis Gummersbach

2020-2022 36.058,40 € 165.561,20 €

20/02
Biologische Station im

Rhein-Sieg-Kreis

Katholische Kirchengemeinde St. Pankratius 

Königswinter-Oberpleis, Deutsche Pfadfinderschaft 

St. Georg Stamm Oberpleis

Der Propsteigarten St. Pankratius - ein 

Mustergarten für Inklusion im Ortskern 

von Oberpleis 

2021-2022 80.000,00 € 140.000,00 €

20/04
Biologische Station im Kreis 

Euskirchen 

LVR-Irena Sendler Schule Euskirchen, 10 weitere 

Schulen aus dem Kreis Euskirchen, 

Streuobstwiesennetzwerk Nordeifel (SoNNe EG), 

LVR-Freilichtmuseum Kommern, NABU 

Euskirchen, Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen 

(EGE)

Gemeinsam für unsere 

Streuobstwiesen
2021-2023 66.528,00 € 63.962,00 € 176.463,60 €

20/06
Naturschutzzentrum im Kreis 

Kleve

Wahrsmannshof GmbH, Universität Siegen, Jan 

Joest-Gymnasium Kalkar, Förderzentrum 

Grunewald Emmerich, Lindenschule Rees-Mehr

Natur und Klimawandel am Niederrhein 

- Unterrichtsmodule für Schulen
2021-2023 33.536,80 € 28.625,60 € 95.844,80 €

20/11
Biologische Station

Westliches Ruhrgebiet

Untere Naturschutzbehörden, Grünflächenämter 

und Friedhofsverwaltung, Kirchengemeinden, 

Arbeitskreis Friedhöfe NRW

Biodiversität auf Friedhöfen im 

westlichen Ruhrgebiet
2021-2023 14.809,60 € 24.214,40 € 54.972,80 €

20/12
Biologische Station

Westliches Ruhrgebiet

LVR-Industriemuseum, Peter-Beherns-Bau & 

Zinkfabrik Altenberg

Nachhaltig urbane Industrienatur 

nutzen - Exkursionen zu LVR- 

Industriemuseumsflächen

2021-2023 9.852,96 € 11.892,16 € 31.598,08 €

20/13
Biologische Station

Oberberg

Biologische Station Haus Bürgel, Biologische 

Station im Kreis Düren, Naturschutzzentrum im 

Kreis Kleve, Biologische Station Krickenbecker 

Seen, NABU-Naturschutzstation Leverkusen-

Köln, Biologische Station Mittlere Wupper, 

Biologische Station Rhein-Berg, 

Naturschutzstation Haus Wildenrath und weitere

Alle in die Natur! 2021-2022 130.731,92 € 272.133,76 €

20/15
Biologische Station

Mittlere Wupper

Biologische Station Rhein-Berg, Biologische 

Station Oberberg, biologische Station Haus 

Bürgel, Naturpark Bergisches Land

Öffentlichkeitskampagne zur aktiven 

und nachhaltigen Entwicklung 

artenreichen Grünlands mit regionalem 

Saatgut im Bergischen Land

2021-2022 31.453,30 € 62.906,60 €

657.824,18 € 179.705,20 € 1.886.710,84 €

Anlage 2 zur Sachstands-Vorlage 15-196: Laufende Projekte mit Auszahlung in 2021

Förderung laufende Projekte mit Auszahlung in 2021 insgesamt
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Förderung „LVR-Netzwerk Kulturlandschaft - Biologische Stationen im 
Rheinland“ des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) 

Förderrichtlinien 

Stand: August 2021 

 

Präambel: Das LVR-Netzwerk Kulturlandschaft ist die Kooperation des LVR mit den 
Biologischen Stationen im Rheinland. Der LVR sieht sich dabei als Partner der 
Biologischen Stationen. Im Sinne dieses Miteinanders ist eine offene Kommunikation in 
allen Belangen ausdrücklich erwünscht. Einer eventuellen formellen oder inhaltlichen 
Fehlentwicklung von Projekten im Sinne der hier festgeschriebenen Regularien und den 
damit einhergehenden möglichen Auswirkungen kann so frühzeitig gegengesteuert 
werden. Der LVR ist bestrebt, die Biologischen Stationen bei der Umsetzung und Planung 
ihrer Vorhaben jederzeit zu unterstützen. 

Projekte des Netzwerks müssen geeignet sein, um die Verbundenheit des 
Landschaftsverbandes Rheinland mit der geförderten Biologischen Station und die 
Funktion und Stellung des LVR als regional wirksamen Kulturträger im Rheinland zu 
verdeutlichen. 

Für die Verteilung der Fördermittel „LVR-Netzwerk Kulturlandschaft - Kooperation mit den 
Biologischen Stationen im Rheinland“ des LVR gelten folgende Kriterien: 
 
 

1. Antragsberechtigung: 

Antragsteller muss eine Biologische Station im Sinne der Förderrichtlinie Biologische 
Stationen NRW (FöBS) sein, die im Verbandsgebiet des LVR liegt. 

1.1. Die Antragstellung erfolgt durch eine einzelne Biologische Station, der Antragsteller 
ist damit als Projektträger (Lead Partner) der Zuwendungsempfänger. 

1.2. Weitere Biologische Stationen sowie Naturparke, die im Verbandsgebiet des LVR 
liegen, können als Kooperationspartner an den Projekten partizipieren. 

1.3. Die Weiterleitung von Mitteln an Dritte (Kooperationspartner) ist nur dann zulässig, 
wenn dies im Bewilligungsbescheid gestattet wird. Für die der Förderrichtlinie 
entsprechende Verausgabung ist der Projektträger verantwortlich. Er regelt die 
Verwendung binnengemäß. 

 

2. Förderfähige Maßnahmen:  

2.1. Gefördert werden Projekte aus den Bereichen Kulturlandschaftspflege und 
Naturschutz, die in besonderem Maße die Schnittmenge beider Themenbereiche 
abbilden. Kooperationsprojekte mit Rheinischen Naturparken sowie den 
Mitgliedskörperschaften oder Einrichtungen des LVR, finden bei der Förderung 
besondere Berücksichtigung. 

2.2. Bevorzugte Förderinteressen bilden die Querschnittsthemen aus den Bereichen: 

 Inklusion und barrierearmes Naturerleben, 
 Umweltbildung und Intensivierung oder Schaffung von Bildungspartnerschaften, 
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 Obstwiesen als Element der rheinischen Kulturlandschaft und Maßnahmen zur 
Ausbringung oder Bereitstellung von regionalem Saatgut sowie 

 Erfassung von Kulturlandschaftselementen mit dem Werkzeug des LVR-eigenen 
Informationssystems KuLaDig. 

2.3. Die Förderung muss ihrer Art und dem Fördergrund nach auf Einmaligkeit angelegt 
sein. 

 

3. Nicht förderfähige Maßnahmen (Ausschluss von der Förderung): 

3.1. Eigene Betriebskosten der Biologischen Station werden nicht unterstützt. 

3.2. Projekte die nach Einschätzung des LVR in Hinblick auf die im Antrag formulierte 
Zielerreichung ein zu hohes Risiko beinhalten (etwa unklare 
Eigentumsverhältnisse, hohe Abhängigkeit von Kooperationspartnern, fehlende 
Absichtserklärungen, fragliche Umsetzbarkeit im Projektzeitraum, unsichere 
Drittmittelfinanzierung) 

3.3. Fortsetzungs- und Wiederholungsmaßnahmen sind von der Förderung in der Regel 
ausgeschlossen. Ausnahmen für einmalige Fortsetzungen oder Wiederholungen 
bedürfen der gesonderten Absprache, bei der der Bedarf für eine zwingende 
Fortsetzung der Maßnahme belegt werden muss. 

 

4. Antragsfrist 

Der Antrag auf Zuwendung ist fristgerecht spätestens zum 31. Dezember eines Jahres 
zu stellen. 

 

5. Mittelbindung: 

5.1. Zweckbindung: Die Fördermittel sind ausschließlich zur Erreichung des in der 
Projektbeschreibung bzw. des Bewilligungsbescheides angegebenen Zweckes zu 
verwenden. 

5.2. Zweckbindungsfrist: Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
erworben, hergestellt oder angelegt werden, sind für den Zuwendungszweck zu 
verwenden und sorgfältig zu behandeln. Sofern im Bewilligungsbescheid über die 
Zuwendung nichts Anderes geregelt wird, gelten die folgenden 
Zweckbindungsfristen beginnend mit der Bestandskraft des 
Bewilligungsbescheides: 

 

a. Maschinen, technische Einrichtungen und Geräte, Software 
und Medien: fünf Jahre. 

b. Inventar: zehn Jahre. 
c. Restaurierungsmaßnahmen: fünfzehn Jahre. 
d. Grundstücke und Grundstückselemente, Bauten, bauliche 

Anlagen: zwanzig Jahre. 
e. Publikationen: Zeitpunkt der Veröffentlichung. 
f. Veranstaltungen: Zeitpunkt der Durchführung. 

 
Bis zum Ablauf der Zweckbindungsfrist gilt ein Verfügungsverbot. Die Zuwendung 
kann im Fall einer vorzeitigen Veräußerung und/oder einer nicht 
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zweckentsprechenden Verwendung vor Ablauf der Zweckbindungsfrist ganz oder 
teilweise zurückgefordert werden. Nach Ablauf der Zweckbindungsfrist besteht kein 
Verfügungsverbot mehr. Die Gegenstände verbleiben weiterhin im Vereins-
/Betriebsvermögen der Biologischen Station und können weiterverwendet bzw. 
gegebenenfalls ausgesondert oder erneuert werden. 

 

6. Öffentlichkeitsarbeit 

6.1. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ist auf die Förderung seitens des LVR in 
hinreichender Weise hinzuweisen. 

6.2. Öffentlichkeitswirksame Termine sind dem LVR unverzüglich mitzuteilen. Wenn 
eine Beteiligung seitens des LVR vorgesehen ist, ist hierbei eine Frist von 
mindestens 10 Wochen vor der geplanten Veranstaltung einzuhalten, damit eine 
entsprechende Repräsentanz durch den LVR sichergestellt werden kann. 

 

7. Verwendungsnachweis 

Nach Abschluss des Projektes ist durch die Biologische Station als Projektträger ein 
Verwendungsnachweis vorzulegen. Die Verwendung der Zuwendung ist nach Abschluss 
der Arbeiten, spätestens zum 31. Januar des Folgejahres, beim LVR-Fachbereich 
Regionale Kulturarbeit nachzuweisen (Verwendungsnachweis, siehe auch Ziffer 4 der 
ANBest). 

 

8. Rechtlicher Anspruch 

Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf eine Förderung durch den LVR. 

  



4 
 

Allgemeine Nebenbestimmung (ANBest) 
 

Die allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen enthalten Nebenbestimmungen 
(Bedingungen und Auflagen) im Sinne des § 36 Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NW) sowie notwendige Erläuterungen. 
 

1. Anforderungen und Verwendung der Zuwendung  

1.1. Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Bewilligungsbescheid bestimmten 
Zweckes verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu 
verwenden. 

1.2. Die Gesamtfinanzierung der geplanten Maßnahmen muss gesichert sein. 

1.3. Eine Antragstellung ist nur nach Durchführung eines Beratungsgesprächs mit dem 
LVR zulässig. 

1.4. Die Antragstellung kann ausschließlich über das digitale Antragsverfahren des LVR 
erfolgen. Zugang hierzu erhält die Biologische Station auf Anfrage. 

1.5. Das digitale Antragsverfahren umfasst alle wesentlichen Formulare, die vollständig 
auszufüllen sind; mit Ausnahme der Vollständigkeitserklärungen (Anlage A5), 
welche jeweils bei Beteiligung von für den Projekterfolg wesentlichen 
Kooperationspartnern und/oder bei einer teilweisen oder gänzlichen Weiterleitung 
von Zuwendungen an Kooperationspartner einzureichen sind. 

1.6. Vom LVR können weitere Informationen angefordert oder eingeholt werden, auch 
von Fachbehörden und sachverständigen Dritten. Dies gilt sowohl für die 
Bewertung des Antrages als auch zur Kontrolle der Maßnahmen. 

1.7. Während der Projektlaufzeit sind Verschiebungen innerhalb einer Tranche um bis 
zu 20% der bei Antragstellung aufgeführten Kostenpositionen (Anlage A3) zur 
Zielerreichung bei gleichzeitiger Einhaltung des Gesamtbudgets ohne gesonderte 
Beantragung oder Mitteilung möglich. Selbiges gilt für Übertragungen von 
Fördergeldern in die jeweils nächste Tranche ebenfalls in Höhe von bis zu 20%. 
Verschiebungen oberhalb dieses Wertes sind dem LVR bei Bekanntwerden 
mitzuteilen.  

1.8. Anträge auf Zuwendung müssen als Projektabschluss überprüfbare (quantifizierte) 
Ziele beinhalten. Bei mehrjährig beantragten Projekten ist zum Ende eines jeden 
Projektjahres mindestens ein überprüfbares (quantifiziertes) Zwischenziel 
(Meilenstein) anzugeben (mittels Anlage A2). 

1.9. Voraussetzung für die Förderung ist die Realisierung der beantragten 
Projektbausteine im Bewilligungszeitraum der Förderzusage. Können Projekte im 
Bewilligungszeitraum nicht abgeschlossen werden, ist dies gegenüber dem 
Landschaftsverband bis zum 31. Oktober des jeweiligen Jahres schriftlich zu 
begründen. Eine zeitliche Projektverlängerung kann in besonders begründeten 
Ausnahmefällen bewilligt werden. 

1.10. Förderfähig sind Personal- und Sachkosten (inkl. Dienstleistungen). Interne 
Personalkosten werden ausschließlich in Form der vom Land vorgegebenen und zum 
Zeitpunkt der Antragstellung gültigen Werte für die Verrechnungseinheiten der 
FöBS-Förderung (Förderrichtlinie Biologische Stationen NRW) abgerechnet. Externe 
Personalkosten sind den Sachkosten als Dienstleistungen zuzurechnen. 
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1.11. Der Zuwendungsempfänger (siehe Ziffer 1.1 der Förderrichtlinien) koordiniert das 
beantragte Projekt. Änderungs- und Verlängerungsanträge können nur durch ihn 
gestellt werden, nicht von den Kooperationspartnern (einschließlich Biologische 
Stationen). Er ist Adressat der entsprechenden Bescheide. Selbiges gilt für den 
Nachweis (siehe Ziffer 4). 

 

2. Kosten- und Finanzierungsplan 

Mögliche Finanzierungsarten sind in § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) NRW in 
Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift zu § 44 LHO NRW geregelt und finden im 
LVR-Netzwerk Kulturlandschaft Anwendung. Die Zuwendung erfolgt als 
Projektförderung und wird grundsätzlich als Fehlbedarfsfinanzierung mit Höchstbetrag 
bewilligt. Bei der Fehlbedarfsfinanzierung werden die förderfähigen Projektkosten 
übernommen, die weder durch Eigenmittel, Drittmittel und/oder Erlöse aufgebracht 
werden können. Bei dem Restbetrag handelt es sich um den sogenannten Fehlbedarf. 
Eigen- und Drittmittel sind vorrangig zur Projektfinanzierung einzusetzen. Die im 
Finanzierungsplan angegebenen Eigenmittel sind zwingend zu erbringen. 

Eine Förderzusage erfolgt auf der Grundlage eines abgestimmten Kosten- und 
Finanzierungsplanes und eines Bewilligungsbescheides. Bei mehrjährigen Projekten 
erfolgt die Auszahlung in jährlichen Tranchen in Abhängigkeit der zur Verfügung 
stehenden Mittel sowie eines durch die regelmäßigen Berichtspflichten überprüften 
erfolgreichen Projektverlaufs. 

Der Zuwendungsbescheid erfolgt hinsichtlich des genauen Förderbetrages unter dem 
Vorbehalt der späteren Festsetzung durch einen Schlussbescheid nach Prüfung des 
Schlussverwendungsnachweises. 

Die Zuwendung wird nur für den im Bewilligungsbescheid angegebenen 
Bewilligungszeitraum gewährt. Nach Ablauf des Bewilligungszeitraums verfällt der 
Anspruch auf die Zuwendung. 

Ändern sich nach der Bewilligung die bisher veranschlagte Finanzierung oder die 
Gesamtausgaben des Projektes, so kann der LVR die Förderung ganz oder teilweise 
insbesondere in den folgenden Fällen ermäßigen oder zurückfordern: 

a) Verringerung der Gesamtausgaben bei gleichbleibenden Gesamteinnahmen.  

b) „Überfinanzierung“ durch erhöhte und neue Zuwendungen Dritter oder 
Erhöhung der Eigenmittel (z. B. durch zusätzliche Erlöse). 

c) Verstoß gegen die Mitwirkungspflicht (siehe Ziffer 6 der Förderrichtlinien), 
insb. in Fällen des fehlenden oder unzureichenden Hinweises auf die Förderung 
des LVR im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. 

d) Eine Erhöhung der Gesamtausgaben ist durch eine Erhöhung der Eigen-, 
Drittmittel und/oder der Erlöse zu decken. Die Gesamtfinanzierung der 
geplanten Maßnahme muss gesichert sein. 

Als Grundlage wird stets der als Bestandteil der Bewilligung beigefügte Kosten- und 
Finanzierungsplan sowie die Projektbeschreibung herangezogen. Änderungen sind dem 
LVR unverzüglich mitzuteilen. 
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3. Mitteilungspflichten des Antragsstellers/des Bewilligungsempfängers 

Der Antragssteller/der Bewilligungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich dem LVR-
Fachbereich Regionale Kulturarbeit anzuzeigen, wenn  

 eine wesentliche Änderung im Rahmen des Kosten-, Finanzierungs- und/ oder 
des Zeitplans eintritt, 

 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung des Zuschusses 
maßgebliche Umstände und Projektinhalte sich ändern oder wegfallen und/oder 

 eine Veranstaltung im Rahmen der vom LVR geförderten Maßnahme stattfindet 
(siehe auch Ziffer 6 der Förderrichtlinien). 

 

4. Nachweis der Verwendung  

4.1. Die Verwendung der Gesamtzuwendung ist nach Abschluss der Maßnahmen beim 
LVR-Fachbereich Regionale Kulturarbeit nachzuweisen (Verwendungsnachweis). 
Der Zuwendungsempfänger hat die Nachweispflicht für die Gesamtmaßnahme, 
inklusive aller Kooperationspartner. Bei mehrjährigen Projekten ist für jede 
Tranche ein Zwischenverwendungsnachweis einzureichen. Die Fristen zur 
Einreichung der Nachweise (i.d.R. der 31. Januar im Folgejahr des 
Verwendungszeitraums für die jeweilige Tranche) wird dem Bewilligungsempfänger 
durch den LVR-Fachbereich Regionale Kulturarbeit im Rahmen der 
Bewilligungsbescheide mitgeteilt. 

4.2. Darüber hinaus ist ein erster Sachstandsbericht bei allen neu begonnenen 
Projekten bis zum 31. März des ersten Projektjahres einzureichen. Sollte ein 
Projekt eine Laufzeit von mehreren Jahren umfassen, so sind die weiteren 
Sachstandsberichte jeweils zum 30. Juni eines jeden Folgejahres einzureichen. 

4.3. Der Zwischen-/Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem 
zahlenmäßigen Nachweis. In dem Sachbericht (textliche Darstellung) sind die 
Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustellen. 
In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Kosten und Finanzierungsmittel in 
zeitlicher Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des 
Kosten- und Finanzierungsplanes sowie der Kostengliederung des Projektantrages 
auszuweisen. Die Zielerreichung muss entsprechend der Zielgliederung des 
Antrags angegeben werden. Die zahlungsbegründenden Unterlagen (z.B. Verträge, 
Rechnungsbelege) müssen mit dem Verwendungsnachweis in Kopie zur Prüfung 
vorgelegt werden. Belege dürfen vor Ablauf von fünf Jahren nach Rechtskraft des 
Schlussbescheides nicht vernichtet werden. Zwischenverwendungsnachweise 
müssen hingegen keine zahlungsbegründenden Unterlagen enthalten. 

4.4. Rechnungen müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben enthalten, 
insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung. Im 
Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die in den Belegen enthaltenen 
Angaben richtig sind, die Ausgaben notwendig waren und wirtschaftlich und 
sparsam verfahren worden ist.  

4.5. Der LVR behält sich vor, vor Ort Einsicht in Bücher zu nehmen und Belege zu prüfen 
sowie durch örtliche Feststellungen die Verwendung der Mittel zu prüfen oder durch 
einen Beauftragten prüfen zu lassen. 
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4.6. Bei mehreren öffentlichen Zuwendungsgebern genügt dem LVR in der Regel der 
Schlussbescheid des Zuwendungsgebers, der den höchsten Anteil gezahlt hat, als 
Nachweis der Verwendung. 

 

5. Nichtigkeit, Rücknahme und Widerruf des Bewilligungsbescheides  

5.1. Der Bewilligungsbescheid wird zurückgenommen, wenn 

 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden 
ist oder 

 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet 
wird. 

5.2. Der Bewilligungsbescheid kann zurückgenommen werden, wenn der Empfänger 
Mitteilungspflichten nach Ziffer 3 nicht nachkommt oder Auflagen nicht oder nicht 
innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt. 

5.3. Durch diese Bestimmung bleiben die Regelungen des Verwaltungsverfahrensrechts 
(§§ 44, 48, 49 VwVfG NW), des Haushaltsrechts oder anderer Rechtsvorschriften 
unberührt, nach denen ein Zuwendungsbescheid unwirksam wird oder mit Wirkung 
für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen werden kann. 

 

6. Erstattung gezahlter Zuwendungen  

6.1. Soweit der Bewilligungsbescheid mit Wirkung für die Vergangenheit 
zurückgenommen, widerrufen worden oder infolge Eintritts einer auflösenden 
Bedingung unwirksam geworden ist, sind bereits erbrachte Leistungen zu 
erstatten. 

6.2. Es ist dringend darauf zu achten, dass die Zuwendungen innerhalb des 
Bewilligungszeitraumes vollständig auszugeben sind. Nicht verausgabte Mittel sind 
dem LVR zu erstatten. 

6.3. Fördermittel, die nicht entsprechend der Bestimmungen verwandt wurden, sowie 
nicht benötigte Fördermittel sind dem LVR zu erstatten. 

6.4. Werden im Antrag formulierte Ziele in wesentlichem Maße durch Eigenverschulden 
verfehlt, behält sich der LVR eine Rückforderung bereits ausgezahlter 
Zuwendungen in angemessener Höhe vor. Ursachen höherer Gewalt sind hiervon 
ausgenommen. 

6.5. Wird der Bewilligungsbescheid aus Gründen der Ziffer 5.1 zurückgenommen, so ist 
die Zuwendung ab dem Tag des Geldeinganges mit drei von hundert über dem 
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank für das Jahr zu verzinsen. 

6.6. Wird der Bewilligungsbescheid aus Gründen der Ziffer 5.2 zurückgenommen, kann 
der Landschaftsverband Rheinland den Erstattungsanspruch nach pflichtgemäßem 
Ermessen geltend machen. 

6.7. §§ 48, 49 VwVfG NRW bleibt von dieser Regelung unberührt. 
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7. Aufträge und Bauvorhaben  

Bei der Beschaffung von Leistungen hat der Förderempfänger die zur jeweiligen Zeit 
des Förderbescheids geltenden Fassungen der UVgO, VgV, VOB/A Abschnitt 1, VOB/A 
Abschnitt 2 sowie die Vergabegrundsätze für Gemeinden nach §26 der 
Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein–Westfalen zu beachten. 
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